
Akteninhalt ein Sachverhalt soweit geklärt ist, daß er 
tatsächliche und rechtliche Feststellungen im Sinne der 
genannten Voraussetzungen überhaupt möglich macht“ 
(vgl. OG vom 26. Oktober 1950 — 2 Zst 59/50 — in NJ 
1951 S. 321). Das gleiche gilt auch für die Einstellung 
eines Privatklageverfahrens nach der Verordnung vom
6. Oktober 1931.

Im vorliegenden Falle läßt der Akteninhalt eine 
Feststellung nach dieser Richtung nicht zu. Im Gegen
teil: die Privatklägerin hatte in der Klageschrift aus
geführt: „Nach dieser Auseinandersetzung stürzte sich 
Frau F. auf mich, schlug mich nieder und mißhandelte 
mich schwer. Dieses geschah im Treppenflur des 
Hauses. Darauf erschien Herr F., packte und würgte 
mich und warf mich dann fast die ganze Treppe rück
lings hinunter. Ich war sofort besinnungslos und mußte 
in meine Wohnung geschafft werden.“ In der Be
schwerdeschrift hatte sie weitere Ausführungen in 
dieser Richtung gemacht: „Da ich an den Folgen des 
Überfalls der Täter viele Wochen mit großen Schmer
zen im Bett gelegen habe und mich heute noch wegen 
dessen Folgen in ärztlicher Behandlung befinde, mein 
Rücken darunter so gelitten hat, daß ich nichts mehr 
ohne Schmerzen tragen kann, ist für mich die Tat des 
Ehepaares F. nicht gering und die Folgen nicht unbe
deutend.“

Diese Ausführungen hätten dem Amtsgericht Ver
anlassung geben müssen, den Sachverhalt genau zu 
untersuchen; zumindest aber hätte das Landgericht der 
Beschwerde der Privatklägerin stattgeben müssen. Das 
Verfahren durfte also nicht vor ausreichender Auf
klärung des Maßes der etwaigen Schuld des Ange
klagten und der Folgen der Tat eingestellt werden.

Wenn auch mit der Verordnung eine Entlastung der 
Strafgerichte erstrebt war, so darf sie doch nur ange
wandt werden, wenn es sich um Klagen auf Grund 
unbedeutender Streitigkeiten handelt. In einem Fall 
wie dem vorliegenden hätte die Einstellung nur nach 
sorgfältigster Prüfung erfolgen dürfen. Die Privat
klägerin ist Umsiedlerin_______ Nach dem von der Privat
klägerin vorgetragenen Sachverhalt hätte dem Gericht 
erkennbar sein müssen, daß hier möglicherweise eine 
feindselige Stimmung der Alteingesessenen gegen die 
Umsiedler zutage getreten ist. Wenn die Prüfung An
haltspunkte in dieser Richtung ergibt, so erscheint die 
Einstellung des Verfahrens als eine besondere Be
nachteiligung der Privatklägerin, zumal von ihr eine 
erhebliche Körperverletzung behauptet wird. Die Be
gründung der Einstellung mit der Überlastung der 
Strafjustiz würde in diesem Fall eine Rechtsverweige
rung bedeuten, die den Grundsätzen unserer Ver
fassung und der demokratischen Gesetzlichkeit wider
sprechen würde.

Die weiteren Ausführungen des angefochtenen Be
schlusses, Strafverfahren könnten im Wege der Privat
klage nur dann durchgeführt werden, „wenn ein 
zwingendes öffentliches Interesse an einer Bestrafung 
des Täters besteht“, widersprechen ebenfalls dem Ge
setz. § 376 StPO bestimmt ausdrücklich, daß die Staats
anwaltschaft die öffentliche Klage zu erheben hat, 
wenn ein öffentliches Interesse vorliegt. Hieraus er
gibt sich, daß in den Fällen, in denen öffentliches 
Interesse n i c h t  vorliegt, die Privatklage durchzu
führen ist, wenn sie erhoben ist und die Voraus
setzungen für ihre Einstellung nicht vorliegen. Von 
einem noch über das öffentliche Interesse hinaus
gehenden „zwingenden öffentlichen Interesse“ ist 
nirgends, noch nicht einmal als Voraussetzung der 
ö f f e n t l i c h e n  Klage die Rede. Gerade für straf
würdige Fälle nicht öffentlichen Interesses ist die 
Privatklage vorgesehen; sie auf die Fälle des öffent
lichen Interesses beschränken zu wollen, käme einem 
Verbot des Privatklageverfahrens gleich.

Der anigefochtene Beschluß war daher wegen einer 
Verletzung des Gesetzes — nämlich der Verordnung 
vom 6. Oktober 1931 (Teil VI Kap. I § 7) — aufzu
heben. Der Beschwerde der Privatklägerin war statt
zugeben und das Amtsgericht anzuweisen, das Privat
klageverfahren durchzuführen. Eine Zurückverweisung 
an die Beschlußkammer des Landgerichts erübrigt sich, 
da diese infolge der bindenden Wirkung des Kassa
tionsurteils — § 358 Abs. 1 StPO ist im Kassationsver
fahren entsprechend anzuwenden — nur zu dem 
gleichen Ergebnis kommen könnte.

In einem Urteil auf einen Kassationsantrag, der sich 
gegen eine Beschwerdeentscheidung richtet, ist also das 
Oberste Gericht mindestens dann zur Selbstentschei
dung verpflichtet, wenn im Beschwerdeverfahren keine 
weiteren Beweise zu erheben sind, also lediglich 
Rechtsfragen beantwortet werden müssen. (Vgl. das für 
den rechtsähnlichen Fall des Revisionsverfahrens er
gangene Urteil — 3 Zst 25/50 — NJ 1950 S. 348/53).

Das Oberste Gericht weist ferner auf folgendes hin: 
Der aufgehobene Beschluß des Landgerichts beruht auf 
einer ungerechtfertigten Übersteigerung der an sich 
begrüßenswerten Bestrebungen, das Privatklagever
fahren zu vereinfachen und die Zahl der prozeßord
nungsmäßig zu erledigenden Privatklagen einzu
schränken.

Aus einer ähnlich übersteigerten Auffassung sind 
auch die Bestimmungen des Art. 8 der VO zur weite
ren Vereinfachung der Rechtspflege vom 13. August 
1942 (RGBl. I S. 508) hervorgegangen.

Hiernach konnte der Amtsrichter durch einen 
Friedensspruch auf Verwarnung (§ 2 a. a. O.), Friedens
buße (§§ 2 und 3) oder Friedensbürgschaft (§§ 2 und 4) 
erkennen. Alle diese Maßnahmen bedeuten Nachteile 
für den Angeklagten, die der Strafrichter gegen ihn 
festsetzen konnte, weil er ihn für schuldig hielt. Sie 
waren also einer Strafe zum mindesten ähnlich. Ganz 
besonders gilt das für die Friedensbuße, einen — 
grundsätzlich an die Staatskasse zu zahlenden — Geld
betrag, an deren Stelle bei schuldhafter Nichtzahlung 
sogar Haft — also eine Freiheitsstrafe — treten konnte. 
Auch die Vorschriften über die Geldstrafe galten ent
sprechend für die Friedensbuße.

Diese strafähnlichen Maßnahmen konnten ohne 
schriftliche Begründung erlassen werden und waren, 
einschließlich der Ersatzhaft, unanfechtbar. . . .

Der Abdruck der Bestimmungen über den Friedens
spruch in der 1. Auflage der von der vormaligen Deut
schen Justizverwaltung herausgegebenen Fassung der 
StPO beruht lediglich auf der VO des Landes Sachsen 
vom 3. November 1947, die, um den Friedensspruch 
tragbar zu machen, eine Beschwerdemöglichkeit ein
geführt hatte, inzwischen aber aufgehoben worden ist.

Die Bestimmungen über den Friedensspruch sind da
her nicht mehr geltendes Recht und können infolge
dessen auch im vorliegenden Verfahren nicht ange
wendet werden.

II. Entscheidungen anderer Gerichte
Zivilrecht

§§ 930, 934, 138 BGB.
Voraussetzungen für die Gültigkeit von Sicherungs

übereignungsverträgen.
OLG Halle, Urt. vom 13. Dezember 1950 — 1 U 36/50.

Die Klägerin schloß mit dem Gärtnereibesitzer R. 
in H. die beiden Sicherungsübereignungsverträge vom 
15. Dezember 1947 und 15. März 1948. Die Übergabe 
der übereigneten Gegenstände wurde in § 3 der Ver
träge durch die Vereinbarung eines Leih- und Ver
wahrungsverhältnisses ersetzt.

Am 15. November 1948 und 1. Februar 1949 ließ der 
Beklagte wegen einer ihm gegen R. zustehenden voll
streckbaren Forderung von 5339,89 DM eine Pfändung 
durchführen. Dabei pfändete der Gerichtsvollzieher 
auch die in den Sicherungsübereignungsverträgen auf
geführten Gegenstände. Zuvor hatte R. bereits durch 
Sicherungsübereignungsvertrag vom 13. Dezember 1947 
seinem Gläubiger B. das gesamte Inventar seiner zwei 
Gärtnereien im Werte von 30 288,— RM übereignet, 
und der Beklagte ließ sich am 8. April 1949 die Forde
rung von B. nebst allen Herausgabeansprüchen ab
treten.

Die Klägerin hält den Übereignungsvertrag zwischen 
R. und B. für rechtsunwirksam, weil hier kein Besitz
konstitut vereinbart sei. Sie bestreitet auch, daß es 
sich in den b e i d e n  Verträgen um dieselben Gegen
stände handelt. Auf Grund der mit ihr abgeschlosse
nen Übereignungsverträge klagt sie gegen den Beklag
ten mit dem Anträge, die Pfändungen vom 15. Novem-
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